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Amtliche Bekanntmachungen

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 29 vom 31. August 2015

Widmung von öffentlichen Verkehrsflächen
in Duisburg-Mündelheim

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wege-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen
(StrWG NW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 1995 (GV. NRW.
1995, S. 1028) unter Berücksichtigung der bis
heute erfolgten Änderungen wird mit dem auf
die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag
die Straße Am Brengershof von Dorfstraße
bis An der Bastei (Gemarkung Mündelheim
Flur 16 Flurstück 1182) als Gemeindestraße für
den öffentlichen Verkehr gewidmet.

Die Widmung erfolgt unbeschränkt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines 
Monats nach öffentlicher Bekanntmachung 
Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich
oder in elektronischer Form nach Maßgabe der
Verordnung über den elektronischen Rechts-
verkehr bei den Verwaltungsgerichten und den
Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen
(Elektronische Rechtsverkehrsverordnung Verwal-
tungs- und Finanzgerichte - ERVVO VG/FG) ein-
zulegen und an das Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf zu 
richten.

Die Klage kann auch zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erklärt 
werden. Der Klageschrift sollten nach Möglich-
keit zwei Abschriften beigefügt werden.

Duisburg, den 03. August 2015

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Geer

Auskunft erteilt:
Herr Tönnißen
Tel.-Nr.: 0203/283-3360

Amtsblatt 
für die Stadt Duisburg01111111111111111111111111111111111111111111l

Widmung von öffentlichen Verkehrsflächen
in Duisburg-Röttgersbach

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegeset-
zes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 1995 (GV. NRW. 1995, S. 1028)
unter Berücksichtigung der bis heute erfolgten
Änderungen wird mit dem auf die öffentliche
Bekanntmachung folgenden Tag die Straße 
Göttinger Weg von Haus-Nr. 10 bis Obere
Holtener Straße als Gemeindestraße für den
öffentlichen Verkehr gewidmet.

Die Widmung erfolgt unbeschränkt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines 
Monats nach öffentlicher Bekanntmachung 
Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich
oder in elektronischer Form nach Maßgabe der
Verordnung über den elektronischen Rechtsver-
kehr bei den Verwaltungsgerichten und den 
Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen
(Elektronische Rechtsverkehrsverordnung Verwal-
tungs- und Finanzgerichte - ERVVO VG/FG) 
einzulegen und an das Verwaltungsgericht 
Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf zu
richten.

Die Klage kann auch zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erklärt 
werden. Der Klageschrift sollten nach Möglich-
keit zwei Abschriften beigefügt werden.

Duisburg, den 03. August 2015

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Geer

Auskunft erteilt:
Herr Tönnißen
Tel.-Nr.: 0203/283-3360
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Widmung von öffentlichen Verkehrs-
flächen in Duisburg-Bergheim

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September
1995 (GV. NRW. 1995, S. 1028) unter 
Berücksichtigung der bis heute erfolgten
Änderungen wird mit dem auf die öffent-
liche Bekanntmachung folgenden Tag die
Julius-Leber-Straße von Haus-Nr. 18 bis
ca. 25 m westlich der Geschwister-
Scholl-Straße (westliche Grenze des
Flurstücks 2132, Gemarkung Rhein-
hausen Flur 20) als Gemeindestraße für
den öffentlichen Verkehr gewidmet.

Die Widmung erfolgt unbeschränkt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines
Monats nach öffentlicher Bekannt-
machung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich oder in elektronischer
Form nach Maßgabe der Verordnung über
den elektronischen Rechtsverkehr bei den
Verwaltungsgerichten und den Finanz-
gerichten im Lande Nordrhein-Westfalen
(Elektronische Rechtsverkehrsverordnung
Verwaltungs- und Finanzgerichte - ERVVO
VG/FG) einzulegen und an das Verwal-
tungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39,
40213 Düsseldorf zu richten.

Die Klage kann auch zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
erklärt werden. Der Klageschrift sollten
nach Möglichkeit zwei Abschriften bei-
gefügt werden.

Duisburg, den 03. August 2015

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Geer

Auskunft erteilt:
Herr Tönnißen
Tel.-Nr.: 0203/283-3360

Widmung von öffentlichen Verkehrs-
flächen in Duisburg-Neumühl

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September
1995 (GV. NRW. 1995, S. 1028) unter 
Berücksichtigung der bis heute erfolgten
Änderungen wird mit dem auf die öffent-
liche Bekanntmachung folgenden Tag die
Lise-Meitner-Straße (Gemarkung 
Hamborn Flur 10 Flurstück 854) als 
Gemeindestraße für den öffentlichen 
Verkehr gewidmet.

Die Widmung erfolgt unbeschränkt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines
Monats nach öffentlicher Bekannt-
machung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich oder in elektronischer
Form nach Maßgabe der Verordnung über
den elektronischen Rechtsverkehr bei den
Verwaltungsgerichten und den Finanz-
gerichten im Lande Nordrhein-Westfalen
(Elektronische Rechtsverkehrsverordnung
Verwaltungs- und Finanzgerichte - ERVVO
VG/FG) einzulegen und an das Verwal-
tungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39,
40213 Düsseldorf zu richten.

Die Klage kann auch zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
erklärt werden. Der Klageschrift sollten
nach Möglichkeit zwei Abschriften 
beigefügt werden.

Duisburg, den 05. August 2015

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Geer

Auskunft erteilt:
Herr Tönnißen
Tel.-Nr.: 0203/283-3360

Widmung von öffentlichen Verkehrs-
flächen in Duisburg-Rheinhausen-
Mitte

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September
1995 (GV. NRW. 1995, S. 1028) unter 
Berücksichtigung der bis heute erfolgten
Änderungen wird mit dem auf die öffent-
liche Bekanntmachung folgenden Tag die
Rückertstraße von Stormstraße bis
Schwarzenberger Straße gemäß dem zu
dieser Veröffentlichung gehörenden Lage-
plan als Gemeindestraße für den öffent-
lichen Verkehr gewidmet.

Die Widmung erfolgt unbeschränkt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines
Monats nach öffentlicher Bekannt-
machung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich oder in elektronischer
Form nach Maßgabe der Verordnung über
den elektronischen Rechtsverkehr bei den
Verwaltungsgerichten und den Finanz-
gerichten im Lande Nordrhein-Westfalen
(Elektronische Rechtsverkehrsverordnung
Verwaltungs- und Finanzgerichte - ERVVO
VG/FG) einzulegen und an das Verwal-
tungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39,
40213 Düsseldorf zu richten.

Die Klage kann auch zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
erklärt werden. Der Klageschrift sollten
nach Möglichkeit zwei Abschriften bei-
gefügt werden.

Duisburg, den 05. August 2015

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Geer

Auskunft erteilt:
Herr Tönnißen
Tel.-Nr.: 0203/283-3360
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Widmung von öffentlichen Verkehrs-
flächen in Duisburg-Aldenrade

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September
1995 (GV. NRW. 1995, S. 1028) unter 
Berücksichtigung der bis heute erfolgten
Änderungen wird mit dem auf die öffent-
liche Bekanntmachung folgenden Tag die
rückwärtige Erschließung Holtener
Straße gemäß dem zu dieser Veröffent-
lichung gehörenden Lageplan als Gemein-
destraße für den öffentlichen Verkehr 
gewidmet.

Die Widmung erfolgt unbeschränkt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines
Monats nach öffentlicher Bekannt-
machung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich oder in elektronischer
Form nach Maßgabe der Verordnung über
den elektronischen Rechtsverkehr bei den
Verwaltungsgerichten und den Finanz-
gerichten im Lande Nordrhein-Westfalen
(Elektronische Rechtsverkehrsverordnung
Verwaltungs- und Finanzgerichte - ERVVO
VG/FG) einzulegen und an das Verwal-
tungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39,
40213 Düsseldorf zu richten.

Die Klage kann auch zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
erklärt werden. Der Klageschrift sollten
nach Möglichkeit zwei Abschriften 
beigefügt werden.

Duisburg, den 05. August 2015

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Geer

Auskunft erteilt:
Herr Tönnißen
Tel.-Nr.: 0203/283-3360
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Einziehung von öffentlichen Verkehrs-
flächen in Duisburg-Friemersheim

Es ist beabsichtigt, ein ca. 1950 m² großes
Teilstück der Kopenhagener Straße 
gemäß dem zu dieser Veröffentlichung
gehörenden Lageplan nach § 7 Abs. 1 des
Straßen- und Wegegesetzes des Landes
Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.
September 1995 (GV. NRW. 1995, 
S. 1028) unter Berücksichtigung der bis
heute erfolgten Änderungen einzuziehen.

Die Begründung dieser Maßnahme liegt
während der nächsten drei Monate vom
Tage der Bekanntmachung an während
der Dienststunden im Verwaltungsgebäu-
de des Amtes für Baurecht und Baube-
ratung, Friedrich-Albert-Lange-Platz 7, 
Eingang Moselstraße 42, 47051 Duisburg,
Zimmer E 24, zur Einsicht offen.

Die beabsichtigte Einziehung wird hiermit
gemäß § 7 Abs. 4 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen öffentlich bekannt gemacht.

Einwendungen gegen das Vorhaben 
können während der nächsten drei 
Monate vom Tage der Bekanntmachung
an bei dem Oberbürgermeister der Stadt
Duisburg, Amt für Baurecht und Bau-
beratung, Friedrich-Albert-Lange-Platz 7,
Eingang Moselstraße 42, 47049 Duisburg,
schriftlich oder zur Niederschrift vorge-
bracht werden.

Duisburg, den 10. August 2015

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Geer

Auskunft erteilt:
Herr Tönnißen
Tel.-Nr.: 0203/283-3360
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Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Grundsteuerbescheid 2015 vom
06.08.2015 

Steuerpflichtige: Tunc, Faruk und Esra
Buchungsstelle: 521-0-806-3; Vertrags-
gegenstand: 231 001 334 622
Letzte bekannte Anschrift: 
Karolinenstr. 1, 47137 Duisburg

Hiermit werden die vorstehend bezeichne-
ten Empfänger benachrichtigt, dass der
genannte Bescheid

- nicht zugestellt werden konnte, weil der
derzeitige Aufenthaltsort nicht zu ermit-
teln war,

- beim Amt für Rechnungswesen und
Steuern Duisburg, Sonnenwall 85,
47051 Duisburg, Zimmer 502, werk-
tags, außer sonnabends, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Aushändi-
gung bereitliegt,

- als zugestellt gilt, wenn seit der Ver-
öffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass
durch die Zustellung durch öffentliche
Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden können, nach deren
Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1 Abs.
1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen
vom 07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Ver-
bindung mit § 4 der Verordnung über die
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht vom 26.08.1999 
(BekanntmVO) in der jeweils geltenden
Fassung.

Duisburg, den 07. August 2015 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Goemans

Auskunft erteilt:
Herr Wendler
Tel.-Nr.: 0203/283-2769

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Cerasela Iordan, geboren am
06.08.1992 in Slobozia, und als Er-
ziehungsberechtigte für die Kinder 
Jonatan, Estera, Elisei und Sara Nanaea,
zuletzt wohnhaft: Kaiser-Wilhelm-Str. 272
in 47169 Duisburg, gerichteten Ordnungs-
verfügungen vom 07.08.2015, Akten-
zeichen 32-15-1 Ha 559845, 559846,
559847, 559848 und 559849 werden 
gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz
– LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW.
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht 
(BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV. NRW.
S. 516) in der jeweils geltenden 
Fassung durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt.

Die genannten Dokumente liegen beim
Bürger- und Ordnungsamt, Königstr. 
63 – 65, 47051 Duisburg, Zimmer 234,
werktags, außer samstags, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 
bereit. Sie gelten zwei Wochen nach die-
ser Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 07. August 2015 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Habes

Auskunft erteilt:
Frau Habes
Tel.-Nr.: 0203/283-7153

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Grundsteuerbescheid 2014 und 2015 vom
12.08.2015

Steuerpflichtige: Frau Irina Starikova
Buchungsstelle: 710-0-534-8; 
Vertragsgegenstand: 231 001 733 667
Letzte bekannte Anschrift: Ul. 23 
Oktyabrya 35, 141613 Klein, Russland

Hiermit wird die vorstehend bezeichnete
Empfängerin benachrichtigt, dass der ge-
nannte Bescheid

- nicht zugestellt werden konnte, weil die
Bekanntgabe von steuerlichen Verwal-
tungsakten deutscher Behörden in Russ-
land nicht zulässig ist,

- beim Amt für Rechnungswesen und
Steuern Duisburg, Sonnenwall 85,
47051 Duisburg, Zimmer 502, werktags,
außer sonnabends, in der Zeit von 8.00
Uhr bis 16.00 Uhr zur Aushändigung be-
reitliegt,

- als zugestellt gilt, wenn seit der Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass
durch die Zustellung durch öffentliche
Bekanntmachung Fristen in Gang ge-
setzt werden können, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1 Abs. 1
und 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom
07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Verbindung
mit § 4 der Verordnung über die öffentli-
che Bekanntmachung von kommunalem
Ortsrecht vom 26.08.1999 (BekanntmVO)
in der jeweils geltenden Fassung.

Duisburg, den 07. August 2015 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Goemans

Auskunft erteilt:
Herr Wendler
Tel.-Nr.: 0203/283-2769
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Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Abfallentsorgungs-, Straßenreinigungs-,
Niederschlagswassergebührenbescheid v.
05.01.2015,
Mahnbescheid v. 29.05.2015

Zahlungspflichtiger:
Herrn Ulrich Cerecki
Kundennummer:90055904
Bisherige Anschrift:
Kreuzstr. 40a in 47198 Duisburg

Hiermit wird der vorstehend bezeichnete
Empfänger benachrichtigt, dass die ge-
nannten Bescheide

- nicht zugestellt werden konnten, weil
der derzeitige Aufenthaltsort nicht zu
ermitteln war,

- bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg -
AöR, Schifferstr. 190, 47059 Duisburg,
am Empfang, werktags, außer sonn-
abends, in der Zeit von 8.00 Uhr bis
16.30 Uhr zur Aushändigung bereit-
liegen,

- als zugestellt gelten, wenn seit der Ver-
öffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass
durch die Zustellung durch öffentliche
Bekanntmachung Fristen in Gang ge-
setzt werden können, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1 Abs.
1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen
vom 07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Ver-
bindung mit § 4 der Verordnung über die
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht vom 26.08.1999 (Be-
kanntmVO) in der jeweils geltenden Fas-
sung.

Duisburg, den 11. August 2015

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Im Auftrag

Karla Wilms T31
Gebührenabrechnung

Auskunft erteilt:
Frau Wilms
Tel.-Nr.: 0203/283-5918

Benachrichtigung über öffentliche 
Zustellungen gemäß § 10 Verwal-
tungszustellungsgesetz NRW - LZG
NRW

Die an Herrn Florin-Daniel Stelea, zuletzt
wohnhaft Schillstr. 7, 47119 Duisburg, 
gerichtete Mitteilung, Aktenzeichen 
51-33/91 60717-9, wird gemäß den §§ 1
Abs. 1 und 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW 
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekanntma-
chung von kommunalem Ortsrecht vom
26.08.1999 (BekanntmVO) in der jeweils
gültigen Fassung durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim 
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Walsum, Friedrich-Ebert-Str. 152,
47179 Duisburg, Zimmer 111, montags,
mittwochs und donnerstags in der Zeit
von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändi-
gung bereit. Es gilt als zugestellt, wenn
seit der Veröffentlichung dieser Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 07. August 2015

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Jakubowski

Auskunft erteilt: 
Frau Jakubowski
Tel.-Nr.: 0203/283-5394

Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW- LZG NRW

Die an Herrn Leonard Bucur, zuletzt
wohnhaft Dahlstr. 7, 47169 Duisburg, 
gerichtete Mitteilung, Aktenzeichen 
51-33/91 60722/723, wird gemäß den 
§§ 1 Abs. 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV.NRW 
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der 
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim 
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Walsum, Friedrich-Ebert-Str. 152,
47179 Duisburg, Zimmer 111, montags,
mittwochs und donnerstags in der Zeit
von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändi-
gung bereit. Es gilt als zugestellt, wenn
seit der Veröffentlichung dieser Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 10. August 2015

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Galler

Auskunft erteilt: 
Frau Galler
Tel.-Nr.: 0203/283-5458
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Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Das Sparkassenbuch Nr. 3201859562 der
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 03. August 2015 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3208097745 (alt
108097742) der Sparkasse Duisburg wur-
de heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 03. August 2015 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3236027664 (alt
136027661), 3236023374 (alt
136023371) der Sparkasse Duisburg wur-
den heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 03. August 2015 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4200145698 der
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 03. August 2015 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen
die Sparkassenbücher Nr. 3201292707,
3202636928 der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber der
Sparkassenbücher wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung der Sparkassenbücher an-

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Der an Herrn Catalin Dutu, geboren am
07.11.1987 in Rumänien, zuletzt wohn-
haft in Duisburg, ohne festen Wohnsitz,
gerichtete Bußgeldbescheid vom
14.08.2015, Aktenzeichen 30-11 End
1978/15, wird gemäß §§ 1 und 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV. NRW. S. 94) in Verbindung mit § 4
der Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalem Orts-
recht (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV.
NRW. S. 516) in der jeweils geltenden 
Fassung durch öffentliche Zustellung 
zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim
Rechtsamt, Kuhstraße 8, 47051 Duisburg,
Zimmer 408, werktags, außer samstags,
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr
zur Abholung bereit. Es gilt zwei Wochen
nach dieser Bekanntmachung als zuge-
stellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.

Duisburg, den 14. August 2015

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Dr. Brandt

Auskunft erteilt:
Herr Endrich
Tel.-Nr.: 0203/283-6097

zumelden, da andernfalls die Sparkassen-
bücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 03. August 2015 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen
die Sparkassenbücher Nr. 4271048011
(alt 171048010), 4271110795 (alt
171110794), 4271110944 (alt
171110943) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber der
Sparkassenbücher wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung der Sparkassenbücher
anzumelden, da andernfalls die Sparkas-
senbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 11. August 2015 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3259015968 (alt
159015965) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 13. August 2015

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der octeo MULTISERVICES GmbH
gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1c GO NW

Die Gesellschafterversammlung der octeo
MULTISERVICES GmbH hat am 10. Juni
2015 den Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2014 festgestellt. 

Die Gesellschafterversammlung stellt 
gemäß § 12 Ziff. 2 c des Gesellschaftsver-
trages den vorliegenden Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr 2014 fest und be-
schließt, gemäß Gewinnabführungsver-
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trag 1.477.938,10 € an die Gesell-
schafterin abzuführen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in
der Zeit vom 1. September 2015 bis
29. September 2015 in der Konzernzen-
trale der Duisburger Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH, Bungertstraße
27, 47053 Duisburg, unter Vorsprache bei
der Information montags bis donnerstags
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags
von 8.00 Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsicht-
nahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes beauftragte KPMG
AG, Köln, hat folgenden Bestätigungsver-
merk erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschluss-
prüfers

Wir haben den Jahresabschluss – be-
stehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang – unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lage-
bericht der octeo MULTISERVICES GmbH,
Duisburg, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft.
Die Buchführung und die Aufstellung von
Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften
und den ergänzenden Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrags liegen in der Verant-
wortung der Geschäftsführung der 
Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf
der Grundlage der von uns durchgeführ-
ten Prüfung eine Beurteilung über den
Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und über den Lagebericht
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung
nach § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vor-
genommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender

Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wer-
den die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die Angaben
in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung
umfasst die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesent-
lichen Einschätzungen der Geschäftsfüh-
rung sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendun-
gen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags
und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-

schaft und stellt die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zutreffend
dar.

Köln, den 31. März 2015

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hillesheim Biermann
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Duisburg, den 4. August 2015

octeo MULTISERVICES GmbH

Anton Koller         Arnt Schenk

Bekanntmachung der Feststellung des
Jahresabschlusses und des Ergebnisses
der Jahresabschlussprüfung der 
Gemeinnützige Gesellschaft für 
Beschäftigungsförderung mbH- GfB,
Duisburg, zum 31.12.2014

Die Gesellschafterversammlung der Ge-
meinnützige Gesellschaft für Beschäfti-
gungsförderung mbH – GfB hat am 
08. Juli 2015 den Jahresabschluss zum
31.12.2014 mit einem Jahresverlust in 
Höhe von -64.607,84 Euro festgestellt.
Der Jahresfehlbetrag soll auf neue Rech-
nung vorgetragen werden.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht
2014 können in der Zeit vom 01.09.2015
bis 30.09.2015 innerhalb unserer 
Geschäftszeiten im Verwaltungsgebäude
Warbruckstraße 89, Duisburg, Raum 
A 1.08 eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes beauftragte PKF
Fasselt Schlage Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft hat am 23.04.2015 folgenden 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
erteilt: 

„Wir haben den Jahresabschluss - be-
stehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang - unter Einbe-
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ziehung der Buchführung und den Lage-
bericht der Gemeinnützige Gesellschaft
für Beschäftigungsförderung mbH - GfB
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014
bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und
den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrags liegen in der Verant-
wortung des gesetzlichen Vertreters der
Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf
der Grundlage der von uns durchgeführ-
ten Prüfung eine Beurteilung über den
Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und über den Lagebericht
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung
nach § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die 
Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die Er-
wartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise
für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend
auf der Basis von Stichproben beurteilt.
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der
angewandten Bilanzierungsgrundsätze
und der wesentlichen Einschätzungen des
gesetzlichen Vertreters sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere 

Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu 
keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags
und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft und stellt die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zutreffend
dar.“

Duisburg, den 05. August 2015

Gemeinnützige Gesellschaft für 
Beschäftigungsförderung mbH – GfB

Uwe Linsen
Geschäftsführer

Bekanntmachung der Feststellung des
Jahresabschlusses und des Ergebnisses
der Jahresabschlussprüfung der Werk-
Stadt Duisburg GmbH – WDG, Duis-
burg, zum 31.12.2014

Die Gesellschafterversammlung der Werk-
Stadt Duisburg GmbH – WDG hat am 
08. Juli 2015 den Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr 2014 mit einem Jahresüber-
schuss in Höhe von 232.737,76 Euro 
festgestellt. Der Jahresüberschuss wird in
voller Höhe an die Gesellschafterin aus-
geschüttet.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht
2014 können in der Zeit vom 01.09.2015
bis 30.09.2015 innerhalb unserer Ge-
schäftszeiten im Verwaltungsgebäude
Warbruckstraße 89, Duisburg, Raum 
A 1.08 eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes beauftragte PKF
Fasselt Schlage Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft hat am 22.04.2015 folgenden 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
erteilt: 

„Wir haben den Jahresabschluss  
- bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung sowie Anhang - unter Ein-
beziehung der Buchführung und den 
Lagebericht der WerkStadt Duisburg
GmbH – WDG für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014
geprüft. Die Buchführung und die Auf-
stellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags
liegen in der Verantwortung des gesetz-
lichen Vertreters der Gesellschaft. Unsere
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von
uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-
lung über den Jahresabschluss unter Ein-
beziehung der Buchführung und über den
Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung
nach § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die
Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung
werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die Anga-
ben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung
umfasst die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesent-
lichen Einschätzungen des gesetzlichen
Vertreters sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts. Wir sind der Auf-
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fassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendun-
gen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags
und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft und stellt die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zutreffend
dar.“

Duisburg, den 05. August 2015

WerkStadt Duisburg GmbH – WDG

Lothar Krause
Geschäftsführer
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